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Artikel 16 

Unfälle, Zwischenfälle und schwere Beschädigungen 

§ 1 Im Falle eines Unfalls, eines Zwischenfalls oder einer schweren Beschädigung von 
Eisenbahnfahrzeugen sind alle beteiligten Parteien (Infrastrukturbetreiber, Halter, ECM, betroffene 
Eisenbahnunternehmen und mögliche weitere Parteien) verpflichtet, 

 a) unverzüglich alle zur Gewährleistung der Sicherheit des Eisenbahnverkehrs, der Bedachtnahme 
auf die Umwelt und der öffentlichen Gesundheit notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, und 

 b) die Ursachen des Unfalls, des Zwischenfalls oder der schweren Beschädigung festzustellen. 

§ 1a Die Maßnahmen gemäß § 1 müssen abgestimmt sein. Eine solche Abstimmung obliegt dem 
Infrastrukturbetreiber, sofern im betreffenden Staat geltende Bestimmungen nicht anderes 
vorschreiben. Zusätzlich zur den beteiligten Parteien auferlegten Untersuchungspflicht kann der 
Vertragsstaat die Vornahme einer unabhängigen Untersuchung verlangen. 

§ 2 Ein Fahrzeug gilt als schwer beschädigt, wenn es nicht auf einfache Weise wieder so instand gesetzt 
werden kann, dass es ohne den Betrieb zu gefährden in einen Zug eingestellt werden und auf eigenen 
Rädern rollen kann. Die Beschädigung gilt nicht als schwer, wenn die Instandsetzung in weniger als 
72 Stunden vorgenommen werden kann oder die Kosten insgesamt weniger als 0,18 Millionen SZR 
betragen. 
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§ 3 Unfälle, Zwischenfälle und schwere Beschädigungen sind der Behörde oder Einrichtung, die das 
Fahrzeug zum Verkehr zugelassen hat, unverzüglich zu melden. Diese Behörde oder Einrichtung 
kann eine Vorführung des beschädigten Fahrzeugs, gegebenenfalls erst nach Instandsetzung 
verlangen, um die Gültigkeit der erteilten Betriebserlaubnis zu überprüfen. Gegebenenfalls ist das 
Verfahren zur Erteilung einer Betriebserlaubnis erneut durchzuführen. 

§ 4 Die Vertragsstaaten haben Aufzeichnungen zu führen, Untersuchungsberichte mit ihren 
Feststellungen und Empfehlungen zu veröffentlichen, sowie die Behörde, die das 
Zulassungszertifikat ausgestellt hat, und die Organisation über die Ursachen von Unfällen, 
Zwischenfällen und schweren Beschädigungen im internationalen Verkehr zu informieren, die sich 
auf ihrem Gebiet ereignet haben. Der Fachausschuss für technische Fragen kann die Ursachen 
schwerer Unfälle, Zwischenfälle oder schwerer Beschädigungen im internationalen Verkehr im 
Hinblick auf die mögliche Weiterentwicklung der in den ETV enthaltenen Bau- und 
Betriebsvorschriften für Eisenbahnfahrzeuge und sonstiges Eisenbahnmaterial prüfen und 
gegebenenfalls beschließen, die Vertragsstaaten kurzfristig anweisen, dass die betreffenden 
Betriebszertifikate, Bauartzertifikate oder Erklärungen ruhen. 

§ 5 Der Fachausschuss für technische Fragen kann weitere zwingende Bestimmungen betreffend die 
Untersuchung von schweren Unfällen, von Zwischenfällen und von schweren Beschädigungen, 
Anforderungen betreffend unabhängige staatliche Untersuchungseinrichtungen sowie die Form und 
den Inhalt von Berichten vorbereiten und annehmen. Er kann auch die Werte/Zahlen in § 2 und 
Artikel 2 Buchst. ff) ändern. 
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